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I. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB),
Baunutzungsverordnung (BauNVO),
Planzeichenverordnung (PlanzVO), 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),
Wasserhaushaltsgesetz (WHG),Hessisches
Wassergesetz (HWG),
Hessische Bauordnung (HBO)
in der bei der maßgeblichen Auslegung
des Bebauungsplanes geltenden Fassung.

II. Zeichenerklärung:

IIa. Katasteramtliche Darstellungen

 Flurgrenze
 
 Flurnummer 

 Polygonpunkt 

 Flurstücksnummer
 
 Vorhandene Grundstücks- und Wegeparzellen mit
 Grenzsteinen 

IIb. Zeichnerische Festsetzungen, Sonstige Planzeichen

Art der baulichen Nutzung (§ 9(1)1 BauGB) 

Allgemeines Wohngebiet

Maß der baulichen Nutzung (§ 9(1)1 BauGB) 

Grundflächenzahl

Geschossflächenzahl

Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß:
hier: max. zulässige Firsthöhe, gemessen über
der Oberkante des Erdgeschoss Rohfußbodens

Baugrenze, Bauweise (§ 9(1)2 BauGB) 

offene Bauweise

Nur Einzel- oder Doppelhäuser zulässig

Baugrenze
nicht überbaubare Grundstücksfläche

Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9(1)5 BauGB) 

Fläche für Gemeinbedarf

hier: Sozialen Zwecken dienende Gebäude und
         Einrichtungen (Kindergarten)

Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung (§ 9(1)11 BauGB) 

Öffentliche Verkehrsfläche

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
hier: Anliegerweg

hier: Verkehrsberuhigter Bereich

hier: Landwirtschaftsweg

hier: Fußweg

Straßenbegrenzungslinie

Versorgungsflächen (§ 9(1)12 BauGB) 

hier: Trafostandort

Grünflächen (§ 9(1)15 BauGB) 

hier: Öffentliche Grünfläche - Verkehrsgrün

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (§9(1) 20 BauGB)

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Entwicklungsziele A1-A7 (vgl. Textfestsetzungen)

Erhalt von Bäumen und Sträuchern (§ 9(1)25b BauGB) 

Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern

Sonstige Planzeichen 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

Grenze unterschiedlicher Nutzungen

Kennzeichnung

Grundstücksgrenzen -unverbindlich

LW

AW

K

V
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Entwurf

VERFAHRENSÜBERSICHT 

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Änderung des Bebauungsplanes gem. § 2(1) 
BauGB am __.__.____ im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB beschlossen. Die 
ortsübliche Bekanntmachung erfolgte in dem __________________________ am __.__.____. 

OFFENLAGE UND BETEILIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat gem. § 13b i.V.m. § 3(2) BauGB nach ortsüblicher 
Bekanntmachung am __.__.____ in dem _________________________ vom __.__:____ bis 
__.__.____ öffentlich ausgelegen. 
Parallel wurden Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden nach §§ 13b, 4(2), 2(2) BauGB mit Anschreiben vom __.__.____ beteiligt. 

 

Pflanzliste 
 
Für Bereiche mit Pflanzgeboten wird folgender Rahmen 
für Bepflanzungen festgesetzt: 
 
1. Hochstämmige Obstbäume (heimische Sorten) 
2. Laubbäume: 

Stieleiche - Quercus robur 
Salweide – Salix caprea 
Bergahorn – Acer pseudoplatanus 
Esche – Fraxinus excelsior 
Vogelkirsche – Prunus avium 
Feldahorn – Acer campestre 
Traubeneiche – Quercus petraea 
Rotbuche – Fagus sylvatica 
 

3. Sträucher 
Hasel – Corylus avellana 
Hundsrose – Rosa canina 
Rote Heckenkirsche – Lonicera xylosteum 
Echte Brombeere – Rubus fruticosus 
Zweigriffliger Weißdorn – Crataegus laevigata 
Eingriffliger Weißdorn – Crataegus monogyna 
Busch Rose – Rosa dumetorum 
Gewöhnlicher Schneeball – Viburnum opulus 
Wein Rose – Rosa rubiginosa 
Schlehe – Prunus spinosa 
Hartriegel – Cornus sanguinea 
Schwarzer Holunder – Sambucus nigra 
Kratzbeere – Rubus caesius 
Himbeere – Rubus idaeus 
 

4. Schnitthecken 
Liguster – Ligustrum vulgare 
Feldahorn – Acer campestre 
Weißdorn – Crataegus monogyna 
Brombeere – Rubus idaeus 
Hainbuche – Carpinus betulus 
Berberitze – Berberis vulgaris 
Buchsbaum – Buxus sempervirens 
Eibe – Taxus baccata 
Wildrosenarten – Rosa canina, R.corymbifera, 
R.rubiginosa 
 

5. Fassadengrün 
Efeu – Hedera helix 
Hopfen – Humulus lupulus 
Immergrünes Geißblatt – Lonicera henryi 
Kletter Knöterich – Polygonum aubertii 
Wilder Wein – Parthenocissus triscuspidata 
Wilder Wein – Parthenocissus quinquefolia 
Waldrebe – Clematis vitalba 
Jelängerjelieber – Lonicera caprifolium 
Duft Geißblatt – Lonicera heckrotii 
Weinrebe – Vitis vinifera 
Blöauregen – Wisteria sinesis 

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen: 
 
1. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB) 
1.1 
 
 
 
 
1.2 

Gemäß § 19 (4) BauNVO wird bestimmt, dass die zulässige Grundflächenzahl 
(GRZ) durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu 50 
v.H. überschritten werden darf. Eine weitere Überschreitung ist unzulässig. 
Gemäß § 23 (5) BauNVO sind Stellplätze, Carports und Garagen sowohl auf den 
überbaubaren als auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

  
2. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 
 
 
 
 

Ausgleichsflächen A1, A3 und A4: 
Anpflanzung von hochstämmigen Obstbäumen lokaler Sorten. Der Pflanzabstand 
sollte 8-10m betragen (versetzte Pflanzung). Die Obstgehölze sind bis zu einem 
Alter von 10 Jahren durch einen jährlichen Erziehungsschnitt, ab dem 10. 
Lebensjahr einen Erhaltungsschnitt im Abstand von 2-3 Jahren zu pflegen. Die 
Grünlandunternutzung sollte entweder durch extensive Beweidung mit Schafen im 
Durchtrieb oder aber durch eine zweimal jährliche Mahd (1.Schnitt nach dem 
15.Juni, Mähgutabtransport) erfolgen. 
Ausgleichsflächen A2 und A7: 
Erhaltung, Schutz und Pflege vorhandener Gehölzbereiche; abgängige Gehölze 
sind durch standortgerechte Baum- und Straucharten zu ersetzen. In einem 
Abstandsbereich von 20m zum Baugebiet sind ausschließlich Sträucher zu erhalten 
bzw. neu zu pflanzen (s. Pflanzliste I und II). Vorhandene Gebüsche sind 
abschnittweise in Abständen von 10-15 Jahren auf den Stock zu setzen; größere 
Gehölzlücken sind ebenfalls mit standortgerechten Bäumen/Sträucher zu 
bepflanzen (Pflanzliste I,II). 
Ausgleichsflächen A5 und A6: 
Entbuschung der Parzellen 72, 76, 78 sowie 81-83 und 12-15 (zumindest teilweise) 
und anschließende extensive Grünlandnutzung entweder in Form einer extensiven 
Beweidung mit Schafen im Durchtrieb oder in Form einer einmal jährlichen Mahd. 
Der Mahdtermin sollte Anfang August liegen. Können die Aufwüchse 
landwirtschaftlich nicht mehr verwertet werden, dann Offenhaltung über Mulchen. In 
feuchten Jahren sollte der Pflegetermin Mitte August, in trockenen Jahren schon 
Ende Juni sein, um einen Abbau der Streu noch bis zu Beginn des Winters zu 
gewährleisten. Die Flächen sollten in flächenweisen Wechsel zeitlich gestaffelt 
gemäht werden. Die restlichen Flächen sind entsprechend der Maßnahmen auf den 
Flächen A2 und A7 zu unterhalten. 
Zur Gliederung der Fassaden sind über 30 m² große, fensterlose, ohne Vor- und 
Rücksprünge gestaltete Außenwände mit Kletterpflanzen oder Ranken gem. 
Pflanzliste zu begrünen. 
 
 

 

4. Abgrenzung von Straßenflächen (§ 9(1) 26 BauGB) 
Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in den an öffentlichen 
Verkehrsflächenangrenzenden Grundstücken unterirdische Stückbauwerke entlang 
der Grundstücksgrenze in einer Breite von bis zu 0,50m erforderlich (Hinterbeton 
von Randsteinen und Rabatten). Diese sind vom Grundstückseigentümer 
entschädigungslos zu dulden. 
 
 

 

 
Hinweise: 
 
Denkmalschutz: 

Gemäß § 21 HDSchG sind Entdeckungen von Bodendenkmälern unverzüglich der 
Denkmalfachbehörde, der Gemeindeverwaltung oder der unteren Denkmalschutzbehörde 
beim Kreisausschuss anzuzeigen. Auf die weiteren Bestimmungen des § 21 HDSchG 
wird verwiesen. 
 

Verwendung von Niederschlagswasser  
 Gemäß § 37 Abs. 4 HWG soll Niederschlagswasser von demjenigen, bei dem es anfällt, 

verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht 
entgegenstehen. 
Niederschlagswasser soll darüber hinaus versickern. 

 
Grundwasser 
 Sollte bei der Bebauung der Grundstücke während der Baugrubenerstellung 

Grundwasser aufgeschlossen und dessen Ableitung erforderlich werden, ist eine 
entsprechende Anzeige bei der Unteren Wasserbehörde erforderlich. Diese entscheidet 
darüber, ob eine Erlaubnis für die Grundwasserableitung beantragt werden muss. 

 

2.5 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 
 
2.7 
 
 
2.8 
 
 
 
 
 

Die Grundstücksstreifen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind bis zu den 
Gebäuden gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten, soweit sie nicht als Zufahrten, 
Stellplatzflächen, Zugänge oder Sitzplätze genutzt werden. Insgesamt sind 70% der 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen gärtnerisch zu gestalten, wobei 50% dieser 
Flächen mit Gehölzen gem. Pflanzliste zu versehen sind. Je Grundstück ist 
mindestens ein firstüberschreitender, standortgerechter Laubbaum (gem. 
Pflanzliste) oder alternativ dazu ein hochstämmiger regionaltypischer Obstbaum 
anzupflanzen. 
Auf öffentlichen und privaten Parkplätzen ist für je 4 Stellplätze ein großkroniger 
Laubbaum gem. Pflanzliste zu pflanzen. 
Private Fußwege, PKW Stellplätze, Garagenzufahrten, Hofflächen, 
Müllcontainerplätze und Terrassen sind in wasserdurchlässigen Bauweisen zu 
befestigen, z.B. Öko Pflaster, fugenreiches Pflaster oder Natursteinpflaster. 
Im rückwärtigen Grundstücksbereich sind Einfriedungen aus Maschendraht oder 
Holz mit Kletterpflanzen und Rankern zu begrünen oder als natürliche, 
standorttypische Hecken auszubilden. 

 

3. 
 
 
 
 

Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen gem. § 9 (1a) BauGB 
Die Maßnahmen auf den Ausgleichsflächen A1 bis A4 werden den geplanten 
Erschließungsmaßnahmen zugeordnet, die Maßnahmen auf den Ausgleichsflächen 
A5 bis A7 den potentiellen Hochbaumaßnahmen. 
 

 

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (Gestaltungssatzung gem. § 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m. § 91 HBO): 
 
§ 1: Äußere Gestaltung baulicher Anlagen und rationeller Umgang mit Energie und 

Wasser (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO): 
1.1 
 
1.2 
 
1.3 
 
1.4 
 
1.5 
 
 
 
 
1.6 

Dachauf- oder anbauten sind nur in der Dachform des Hauptdaches zulässig und 
dürfen die festgesetzte Firsthöhe nicht überschreiten. 
Garagen und überdachte PKW Stellplätze sind mit Flach- und flachgeneigten 
Dächern mit einer extensiven Dachbegrünung zulässig. 
Für feste Dacheindeckungen sind nicht glänzende Materialien zu verwenden, die 
Verwendung glasierter Ziegel oder Dachpfannen ist unzulässig. 
Solar- und Photovoltaikanlagen sind ausdrücklich zulässig. 
Gründächer sind zulässig. 
Gauben müssen mind. einen Abstand von 1,50m von der Giebelwand haben und 
dürfen nicht breiter als 3m sein. Die Gesamtbreite mehrerer Gauben darf 50 v.H. der 
jeweiligen Trauflänge nicht überschreiten. 
Dachflächenfenster sind nur als stehende Rechteckformate und nicht breiter als 
1,15m zulässig, ein Mindestabstand von 1,50m von der Giebelwand ist einzuhalten. 
Zur Schonung der Trinkwasserreserven ist das anfallende Dachflächenwasser in 
Zisternen aufzufangen und als Brauchwasser zu nutzen. Das Zisternenvolumen ist 
mit 25l/m² Dachfläche zu berechnen. Der Überlauf der Zisterne ist an die öffentliche 
Kanalisation anzuschließen 

 
§ 2: Gestaltung von Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO): 
 Grundstücksfreiflächen sind gärtnerisch mit Anpflanzungen zu gestalten. 

Flächenbefestigungen und die Anlage oder flächige Abdeckung mit Mineralstoffen 
wie z.B. Grauwacke, Kies, Wasserbausteinen o.ä. sind unzulässig. Ausgenommen 
sind Zuwegungen und die erforderlichen Stellplätze. 

 

SATZUNGSBESCHLUSS 

Dieser Bebauungsplan wurde nach § 10 BauGB von der Stadtverordnetenversammlung am 
__.__.____ als Satzung beschlossen. 
Herborn, den __.__.____ 

Der Magistrat 

 

gez. Bürgermeister 

AUSFERTIGUNG 

Die Satzung des Bebauungsplanes, bestehend aus Planzeichnung und den textlichen 
Festsetzungen wird hiermit ausgefertigt. 
 Herborn, den __.__.____ 

Der Magistrat 

 

gez. Bürgermeister 

RECHTSVERBINDLICH 

Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde nach § 10(3) BauGB am __.__.____ 
im _______________________ ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan am __.__.____ in Kraft. 

 Herborn, den __.__.____ 
Der Magistrat 

 

gez. Bürgermeister 

 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der 
Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

Herborn, den __- 

 
……………………….. 
Bürgermeister 

 

Anlage zur Fernwärmesatzung der Stadt Herborn vom 14.12.2023 


